Abs.: 

Name

Adresse

PLZ/ORT 

An das

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Umweltschutz
Postfach 527
5010 Salzburg
Betreff:
 Stellungnahme gegen die geplante Errichtung/Fertigstellung

              zweier Reaktorblöcke vom Typ WWER 440 am Standort Mochovce

Sehr geehrte Damen und Herren,

Meine unten folgende Stellungnahme im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung des AKW Mochovce, Blöcke 3 und 4, ersuche ich an die zuständigen Behörden der Slowakei im Wege des österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) zu übermitteln. Weiters ersuche ich um Information über kommende Verhandlungs​ergebnisse und darum, meine Rechte im Zuge einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeits​prüfung geltend zu machen. Das schließt einerseits mit ein, dass meine Einwendungen im UVP-Verfahren behandelt werden; andererseits verlange ich schon jetzt eine öffentliche Anhörung im Sinne der ESPOO-Konvention über die in weiterer Folge vorzulegende Umweltverträglichkeitserklärung, wo Betreiber und Behörden in direkter Diskussion auf meine Feststellungen, Fragen und Einwände einzugehen haben.

In formaler Hinsicht verlange ich die Ausarbeitung einer umfassenden Umweltverträglichkeitserklärung durch den Projektwerber, Slovenske Elektrarna. Ich betone dies, da das Konzept bedeutende Lücken aufweist. Die bisher von den slowakischen Behörden geübte Praxis, Konzepte für Umweltverträglichkeitsprüfungen im Verfahrensverlauf zu Umweltverträglichkeitserklärungen zu erklären, ist daher im gegenständlichen Fall inakzeptabel und würde den Bestimmungen der ESPOO-Konvention und der EU-UVP-Richtlinie widersprechen.
Stellungnahme:

Der Kraftwerksstandort Mochovce befindet sich rund 450 km von Salzburg entfernt. Der Betrieb der bestehenden und der für die Fertigstellung vorgesehenen Reaktoren gefährdet daher, insbesondere im Falle eines schwerwiegenden Unfalls, auch mein Leben und meine Umwelt. 

Im Sinne einer nachhaltigen Energiezukunft, der Vermeidung der schwerwiegenden potentiellen Risken der Kernenergie, des Schutzes meines Lebens und meines Eigentums sind daher folgende Aspekte im gegenständlichen UVP-Verfahren besonders von den slowakischen Genehmigungsbehörden zu beachten. 

Im UVP-Verfahren, insbesondere in der von den Projektwerbern auszuarbeitenden Umweltver-träglichkeitserklärung, müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

1. Die betroffene Öffentlichkeit hat das Recht, speziell auch über das Risikopotential, das von der geplanten Anlage über die vorgesehene Betriebsdauer ausgehen kann, ausreichend informiert zu werden!
Hierbei kommt dem atomrechtlichen Genehmigungsverfahren große Bedeutung zu, da in ihm speziell jene Aspekte behandelt werden, die das Risiko der Anlage beschreiben bzw. genehmigen. Das geltende slowakische Recht erlaubt aber im nuklearrelevanten Genehmigungs​verfahren weder eine Einsichtnahme, noch Parteistellung der potentiell betroffenen Öffentlichkeit in der Slowakei, noch grenzüberschreitend. Es sind daher im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung die sicherheitsrelevanten Aspekte detailliert darzustellen:
a. Es sind die Anforderungen betreffend Qualität und Quantität der Nachweise für die Auslegung der Sicherheitsmaßnahmen und der Beherrschung von Unfällen (design-base accidents und beyond-design accidents) explizit darzustellen.

b. Insbesondere ist ein expliziter Vergleich zwischen den sicherheitstechnischen Anfor-derungen für Mochovce 1&2, für Mochovce 3&4 und für Neuanlagen anzustellen.

c. Weiters ist ein genauer Vergleich der sicherheitstechnischen Anforderungen für Mochovce 3&4 des KKW Mochovce mit den Anforderungen anderer europäischer KKW-Projekte (z.B. KKW Olkiluoto-3, KKW Flamannville-3) darzulegen. 

d. Die Umweltverträglichkeitserklärung hat zudem in einer deutschen Übersetzung vorgelegt zu werden, die bei weitem verständlicher zu sein hat, als es beim Konzept der Umweltverträglichkeitsprüfung der Fall gewesen ist.

2. Große Teile der Anlage sind im Rohbau seit Jahren fertig gestellt. 

a. Es ist daher detailliert darzustellen, inwieweit die vorgesehenen Änderungen im Rahmen der vorfindlichen Anlagenkonfiguration möglich sind, und vor allem, inwieweit sie die Eintrittswahrscheinlichkeit schwerer Unfälle nachweisbar verhindern helfen.
b. Zudem ist die Qualität der bisher durchgeführten Konservierungsarbeiten an den vorfindlichen Bauteilen und angelieferten Komponenten nachvollziehbar zu belegen.
3. Die Reaktoren 3 und 4 weisen designbedingt kein Containment auf. Die Anlage befindet sich seit 1986 in Bau, das Grunddesign stammt aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts!

a. Es ist daher darzustellen, nach welchen Kriterien des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik die Fertigstellung eines überaus komplexen Bauwerkes, dessen Design über 30 Jahre alt ist und das insbesondere über kein Containment verfügt, aus heutiger Sicht die erforderlichen Sicherheitsansprüche für neue Reaktoren erfüllen kann. 
b. Insbesondere ist der Nachweis zu führen und darzustellen, dass die Reaktoren, welche bis weit ins 21. Jahrhundert in Betrieb sein sollen, den Anforderungen an neu zu errichtende Kernkraftwerke entsprechen. Hierzu hat die Umweltverträglichkeitserklärung Referenzen von unabhängigen Fachstellen beizubringen.
4. Die Umweltverträglichkeitserklärung hat zum einen die Belastung der Umwelt und der Bewohner innerhalb eines Umkreises von rund 100 km – insbesondere in den Haupt-emissionsrichtungen - durch den Normalbetrieb darzustellen, und vor allem die Umwelt-auswirkungen für jede denkbare Unfallsequenz, die mit der Freisetzung von Radioaktivität aus der Anlage im Zusammenhang steht.

a. Zunächst ist der radiologische Zustand von Umwelt und Bevölkerung im erwähnten Umkreis vor der Inbetriebnahme der ersten beiden Mochovce-Reaktoren darzustellen. Sodann der derzeitige radiologische Ist-Zustand nach dem bisherigen Betrieb der Reaktoren 1 & 2. Schließlich die erwartete radiologische Entwicklung innerhalb des 100km-Umkreises unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Mainzer Kinderkrebsregisterstudie (KKiK-Studie) und deren Bewertungen; dies im Hinblick auf mittel- und langfristige Folgen der aus dem sogenannten Normalbetrieb kommenden radioaktiven Abgaben.
b. Dies hat für Freisetzungsszenarien, für welche die Anlage „ausgelegt“ ist (design-base accident), als auch für schwere Unfälle (beyond-design base accident) zu erfolgen. Die entsprechenden Darstellungen der Nachweise sind mit nachvollziehbaren Methoden und Annahmen zu geben, wobei ein ausführlicher Vergleich mit den gegenwärtig in Finnland und Frankreich in Bau befindlichen EPR-Anlagen durchzuführen ist.
c. Unfallsequenzen infolge von Flugzeugabstürzen (von aktuell in Betrieb befindlichen, zivilen und militärischen Personen- und Frachtflugzeugen) sind in der Umweltverträglichkeits​erklärung darzustellen. Dabei ist auch darzulegen, welche Anlagenteile welcher Art von Flugzeugen widerstehen bzw. nicht widerstehen können und welche Folgen sich jeweils hieraus ergeben können.
d. Für den Standort ist eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Analyse und Abschätzung der Erdbebengefährdung vorzulegen. Die verwendeten Studien, deren Methoden, das Datum der Untersuchungen und Angaben zu den Studienverfassern, insbesondere auch Angaben zu durchgeführten unabhängigen Reviews sind in der Umweltverträglichkeitserklärung anzuführen.
e. Hinsichtlich der zur Fertigstellung vorgesehenen Reaktoren ist für die einzelnen Bauteile und Komponenten jeweils der detaillierte Nachweis für die Beherrschung der potentiell stärksten auftretenden Erdbeben in nachvollziehbarer Form zu liefern. Für die gesamte Dauer des vorgesehenen Leistungsbetriebes sind die regional relevanten Auswirkungen der an die Umwelt abgegebenen Abfallwärme darzustellen.
5. Aus der Sicht der Reaktorsicherheit ist speziell die abschnittsweise Parallelführung von hochenergetischen Kühlmittelleitungen in einer Art darzustellen, die nachvollziehbar ersichtlich macht, ob die vorgesehene Konfiguration den aktuellen Anforderungen an Wissenschaft und Technik entspricht.

a. Dabei ist sowohl dem nationalen slowakischen, als auch vergleichsweise dem nuklearen Regelwerk für Neuanlagen in Finnland, Frankreich, Japan und den USA zu entsprechen.

b. Detailliert ist die Beherrschung eines Abrisses einer der hochenergetischen Kühlmittel​leitungen und wie dabei die Auslösung einer Beschädigung benachbarter Leitungen nachvollziehbar ausgeschlossen werden kann.

6. Die Umweltverträglichkeitserklärung hat auf die langfristige Lösung der Endlagerproblematik vor dem Hintergrund der spezifischen slowakischen Ausgangslage aus technologischer, gesellschaftspolitischer und aus finanzieller Sicht einzugehen.

a. Dabei ist insbesondere auch ein detaillierter Vergleich zum Stand der Endlagerungs​problematik in der Schweiz, Schweden, Finnland und den USA zu ziehen.

b. Die Slowakei kann derzeit keine Lösung für die langfristige Endlagerung des aus dem Betrieb von Kernreaktoren entstehenden radioaktiven Abfalls vorweisen. Auch ein Endlagersuchverfahren ist derzeit in der Slowakei nicht im Gange, welches hinsichtlich Berücksichtigung des aktuellen Wissensstandes und demokratischer Mitwirkung mit dem in der Schweiz stattfindenden Verfahren vergleichbar wäre. Gegenwärtig sind in der Slowakei weder ausreichend untersuchte potentielle Endlagerregionen ausgewiesen, noch ein entsprechender gesellschaftlich akzeptierter politischer Konsens – welcher überhaupt erst breite Information und öffentliche Diskussion voraussetzen würde – bekannt.

c. Die finanziellen Rücklagen für die Lösung der Endlagerproblematik sind trotz jahrzehnte​langem Betrieb von Kernkraftwerken nicht im erforderlichen Ausmaß vorhanden. Diese Frage ist durchaus auch sicherheitsrelevant, da ungenügende Finanzierung erfahrungsgemäß sehr rasch zur Reduktion sicherheitsrelevanter Einrichtungen führen kann.
7. Die Folgen möglicher schwerer Unfälle und die Frage der Haftung, Haftungssummen und Definition von Anspruchsberechtigten für ev. Schadenersätze im In- und Ausland sind in den Umweltverträglichkeitserklärung ausreichend darzustellen. 
a) Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Betreiber von Kernreaktoren in Bezug auf Haftungs​ansprüche durch Geschädigte unverhältnismäßig niedrig abgesichert sind. Verglichen mit dem potentiellen Schaden, der durch einen Unfall in einem Kernkraftwerk entstehen kann, ist die Deckungsvorsorge der Betreiber dürftig und für alle potentiell Geschädigten viel zu gering und insofern in fahrlässiger Weise geregelt. Hierbei ist es unerheblich, ob sich je nach probabilistischen Berechnungen ein geringeres oder ein höheres Risiko ergibt. Die Betreiber haben Haftungsrücklagen für all jene Arten von Unfällen zu bilden, welche im Rahmen der behördlichen Bewilligungsverfahren darzustellen sind; dies sind neben Unfällen, für welche die Anlage ausgelegt ist, auch Unfallverläufe jenseits der Auslegung, sogenannte beyond design accidents. 

b) Es ist darzustellen, für welche Art von Schäden für wie viele Jahre nach Schadenseintritt Anspruchsberechtigte inner- und außerhalb der Slowakei Anspruch auf Schadenersatz haben.

Wie hoch sind die derzeit vorgesehenen Haftungssummen des Betreibers? Haftet der Betreiber oder die Slowakische Republik für Schäden, die infolge eines Mochovce-Unfalles in Österreich eintreten, und wenn ja, bis zu welcher finanziellen Höhe, ab welcher Schadenssumme und für welche Arten von Schäden? Hierbei sind Angaben zu folgenden Schadensfällen zu geben:

· Abgeltung der Evakuierungskosten für mich und die Angehörigen, für die ich die Sorgepflicht trage – bis zu welcher Höhe? Inwieweit auch für Menschen jenseits der slowakischen Grenzen?

· Neuansiedlungskosten im Falle einer dauerhaften Evakuierung für die von radioaktiver Kontamination betroffene Bevölkerung in der Slowakei und auch grenzüberschreitend?

· Dekontaminierung meiner Liegenschaften.
· Entsorgung der radioaktiven Deposition auf meiner Liegenschaft.
· Verdienstentgang während der Evakuierung bis zu einer neuen Anstellungsmöglichkeit an einem nicht kontaminiertem Ort.
· Persönliche gesundheitliche Schäden, die aufgrund des Standes des Wissens mit einer radiologischen Belastung in Verbindung gebracht werden können; bis zu welchem Zeitpunkt nach Eintritt des Unfalles bzw der Kontamination werden die bekannten möglichen Strahlenschäden bzw gesundheitlichen Beeinträchtigungen je nach ihrer Art anerkannt?
· Produktionsausfälle, sofern meine Liegenschaften für eine wirtschaftliche Nutzung kürzere oder längere Zeit oder gar auf Dauer ungeeignet sein würden.
· Minderung der Lebensqualität aufgrund von Einschränkungen, Evakuierung, Verlust von Eigentum usw.

So keine Haftung seitens des Betreibers bzw. des Betreiberstaates gegenüber Österreich vorgesehen ist, wie begründet sich dies aufgrund des geltenden Völkerrechtes, dem geltenden EU-Recht bzw. bestehender bilateralen Vereinbarungen zwischen Österreich und der Slowakei? Weshalb wäre in dem Fall die Slowakei nicht bereit, dennoch die Haftung für alle eventuell aus dem Betrieb des AKW Mochovce erwachsenden Schäden zu übernehmen, falls sie andererseits die völlige Sicherheit der Anlage und deren Ungefährlichkeit für die eigenen Bürger und die des Nachbarstaates behaupten sollte?
Ort, Datum, Unterschrift: ……………………………………………………………………………………….
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